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5Ob184/05b

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.04.1989

Norm

MRG §40

ZPO §266 DIV

Rechtssatz

Auch eine Außerstreitstellung im Schlichtungsverfahren ist jederzeit widerru8ich und hindert die Anrufung des

Gerichtes gemäß § 40 MRG nicht.

Entscheidungstexte

5 Ob 99/88

Entscheidungstext OGH 11.04.1989 5 Ob 99/88

Veröff: WoBl 1989,96 (Würth)

5 Ob 184/05b

Entscheidungstext OGH 24.01.2006 5 Ob 184/05b

Vgl; Beisatz: Auch im Schlichtungsstellenverfahren können die Parteien Außerstreitstellungen vornehmen und

damit zu bestimmten Streitpunkten ein Beweisverfahren ausschließen. Die Außerstreitstellungen wirken dann

auch nach Anrufung gemäß § 40 MRG für das gerichtliche Verfahren. (T1)
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